
11. Die Entschließungen der Konferenzen der Informationsfreiheits-

beauftragten Deutschlands im Jahr 2009 

11.1 Keine weitere Einschränkung der Transparenz bei 

Finanzaufsichtsbehörden 
(Entschließung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom 26. Januar 2009) 

Der Bundesrat hat im Zuge seiner Beratung des Zahlungsdiensteumsetzungsgesetzes (Bundestags-

Drucksache 16/11613) vorgeschlagen, das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes noch weiter 

einzuschränken: Ausgerechnet gegenüber Bundesbehörden der Finanz-, Wertpapier- und 

Versicherungsaufsicht soll es künftig kein Recht auf Informationszugang mehr geben. Die 

Entscheidung liegt jetzt beim Deutschen Bundestag. 

Die Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland lehnen die Schaffung einer solchen pauschalen 

Ausnahme entschieden ab. Es kann nicht sein, dass gerade bei den Aufsichtsbehörden, deren 

Tätigkeit durch die aktuelle Finanz- und Bankenkrise in die öffentliche Kritik geraten ist, die 

Transparenz noch weiter eingeschränkt wird. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die staatlichen 

Kontrollinstanzen sollte durch mehr Offenheit wiederhergestellt und nicht durch Einschränkung der 

Informationsfreiheit noch weiter erschüttert werden. 

Informationen, die in diesem Bereich tatsächlich geheimhaltungsbedürftig sind, werden bereits heute 

durch das Informationsfreiheitsgesetz ausreichend geschützt. So müssen solche Informationen nicht 

offen gelegt werden, deren Bekanntwerden im jeweiligen Einzelfall nachteilige Auswirkungen auf die 

Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden haben kann; 

ohnehin sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie personenbezogene Daten geschützt. Damit 

besteht schon gegenwärtig im Bereich der Finanzaufsicht nur eine begrenzte Transparenz. Auch die 

Gerichte entwickeln hier differenzierte und sachgerechte Kriterien für die Anwendung der gesetzlichen 

Geheimhaltungsgründe. Diese von der Rechtsprechung eingeleitete Gesetzesauslegung nun durch 

eine Gesetzesänderung korrigieren zu wollen und den Zugang zu Informationen der 

Finanzaufsichtsbehörden gänzlich auszuschließen, widerspricht Sinn und Zweck des 

Informationsfreiheitsgesetzes und den berechtigten Auskunftsinteressen der Bürgerinnen und Bürger. 

Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung würde sogar der Zugang zu Informationen über solche 

Unternehmen ausgeschlossen, die kontinuierlich gegen schwerwiegende Straftatbestände verstoßen. 

11.2 Informationszugang für Bürgerinnen und Bürger verbessern  
(Entschließung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom 24. Juni 2009) 

Die Anwendung der Informationsfreiheitsgesetze in Bund und Ländern hat bewiesen: Der freie 

Zugang von Bürgerinnen und Bürgern zu Informationen öffentlicher Stellen ist auch in Deutschland 

fester Bestandteil der Demokratie. Seit 1998 haben nun schon elf Länder und der Bund ein 

allgemeines Informationsfreiheitsgesetz erlassen. Umweltinformationsgesetze und das 

Verbraucherinformationsgesetz ergänzen und erweitern den freien Zugang zu Informationen in 

spezifischen Bereichen.  



In einer Vielzahl von Fällen haben die Bürgerinnen und Bürger Zugang zu amtlichen Informationen 

erhalten. Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass sie immer wieder auf unnötige Hindernisse stoßen, 

wenn sie ihre Informationsrechte geltend machen wollen. So ist es für alle Beteiligten, auch für die 

Behörden, immer wieder schwer zu bestimmen, welches Informationszugangsrecht gilt. Zudem 

mindern teilweise ausufernde Ablehnungsgründe die Erfolgsaussichten von Zugangsanträgen.  

Die Informationsfreiheitsbeauftragten halten es deshalb zugunsten einer größeren Transparenz des 

Verwaltungshandelns für geboten, 

- einen unkomplizierten und umfassenden Zugang zu amtlichen Informationen zu ermöglichen, 

- Ausnahmen vom Informationszugang auf das unabdingbar notwendige Maß zu beschränken, 

- den Informationszugang grundsätzlich kostenfrei zu gewähren, 

- die Verfahren zur Rechtsdurchsetzung des Informationsanspruchs zu beschleunigen, 

- Veröffentlichungspflichten als zweite Säule des Informationszugangs im Sinne einer aktiven 

Informationspolitik zu stärken.  

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten Deutschlands sieht darüber hinaus die 

Notwendigkeit, die Bewertung des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes auf unabhängiger 

wissenschaftlicher Grundlage anzugehen. 

11.3 Mehr Transparenz durch gesetzlichen Schutz von Whistleblowern  
(Entschließung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom 24. Juni 2009) 

Beschäftigte, die Missstände und Rechtsverstöße in Behörden oder Unternehmen aufdecken 

(Whistleblower), sorgen dort für mehr Transparenz. Beispiele wie die Aufdeckung der sogenannten 

Gammelfleischskandale, der heimlichen Überwachung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der 

Ausspähung von Telefonverbindungsdaten und der übermäßigen Erfassung von Gesundheitsdaten 

belegen das. Nur weil Beschäftigte betriebsinterne Vorgänge offenbarten, gelangten die 

Rechtsverstöße überhaupt ans Licht. 

Das öffentliche Interesse an der Offenlegung von Missständen muss mit den zivil- und 

arbeitsrechtlichen Loyalitätspflichten der Beschäftigten gegenüber den Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgebern in einen angemessenen Ausgleich gebracht werden. Transparenz kann nur erreicht und 

gefördert werden, wenn die Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber keine Repressalien durch 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und die Kollegenschaft befürchten müssen. 

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten fordert den Deutschen Bundestag auf, für mehr 

Informationsfreiheit einzutreten, indem endlich der Schutz von Whistleblowern gesetzlich 

festgeschrieben wird. Beschäftigte sollen keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen befürchten müssen, 

nur weil sie Rechtsverstöße im Arbeitsumfeld anzeigen. Die Konferenz bedauert, dass ein erster 

Schritt hierzu, nämlich mit einem neuen §  612 a BGB den Informantenschutz für Beschäftigte durch 

ein Anzeigerecht zu regeln, nicht weiterverfolgt wurde.  

Der Gesetzgeber ist auch gehalten, den Transparenzgedanken und die datenschutzrechtlichen 

Belange der meldenden sowie der gemeldeten Person in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. 

Hierfür hält die Konferenz folgende Erwägungen für maßgeblich: 



- Zur Wahrung der schutzwürdigen Belange der Beteiligten sind verbindliche Verfahrensregeln in 

Behörden und Unternehmen unerlässlich. 

- Whistleblowern muss die vertrauliche Behandlung des Hinweises zugesagt werden können.  

- Auch die Rechte der belasteten Person, zum Beispiel auf Benachrichtigung, Auskunft über sowie 

Berichtigung und Löschung von Daten, müssen berücksichtigt werden. 

- Zum Schutz der Vertraulichkeit können Beschwerden an unabhängige gegebenenfalls externe 

Stellen (Ombudsleute) geschickt werden, die sie nur anonymisiert weitergeben dürfen. 
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